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Rundbrief  03 / 2026 
 

Kein amtliches Organ im Sinne der Bekanntmachungsvorschriften 
 

 
 

 
Sprechzeiten der  
1.Bürgermeisterin 
und Öffnungszeiten 
Gemeindekanzlei: 
Tel. 09861-2324 

 
Öffnungszeiten:     
Montag 8.00 – 10.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 – 11.00 Uhr   
Donnerstag 17.00 – 19.00 Uhr  
Mail: gemeinde@gebsattel.de 
Oder nach Terminvereinbarung! 
 

VG. Rothenburg,  
Laiblestr. 31 
 

Der Zugang zur Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg ist während der 
Öffnungszeiten (Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, Do. 14.00 Uhr - 18.00 Uhr)  

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof: 

Samstag:   9.30 Uhr bis 11.30 Uhr    
Sie erhalten jetzt auch am Wertstoffhof Restmüllsäcke!! 
 

Bauhof Gebsattel 
Tel. 09861-86835 

Bauhofmitarbeiter für Notfälle: 0175-7211347 
 

Grüngutannahme: Montag: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Samstag: 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Ab Samstag 28.Februar wieder geöffnet! 

 

Regeln geben Richtung. 
Verantwortung schafft Spielraum. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde die Grüngutabgabe diskutiert. Für die Entsorgung 
entstehen der Gemeinde derzeit Kosten in Höhe von rund 13.000 Euro pro Jahr. Aktuell ist die Abgabe von 
Grüngut in der Gemeinde Gebsattel weiterhin kostenlos. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass ausschließlich Haushalte aus der Gesamtgemeinde Gebsattel Grüngut anliefern dürfen und dies 
künftig stichprobenartig kontrolliert wird. 

Zudem wurde angeregt, verstärkt die Möglichkeit der Eigenkompostierung zu nutzen. Viele Gartenabfälle 
können im eigenen Garten kompostiert und anschließend als natürlicher Dünger wiederverwendet oder 
beispielsweise zum Mulchen von Beeten eingesetzt werden. 

Der genaue Erlös des „Gebsattler Advent“ liegt nun vor: Es ist eine Summe von 1.320 Euro 
zusammengekommen, die dem Kindergarten St. Josef für das neue Spielgerät zugutekommt. Das 
Spielgerät wird Anfang April geliefert.  

Am 8.März finden die Kommunalwahlen statt – bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und 
gehen Sie wählen! 

Ihre 

Elli Stammler  
1.Bürgermeisterin 

GEMEINDE GEBSATTEL 
Schulstraße 10, 91607 Gebsattel, Tel.: 09861-2324, Fax. 09861-875030  
Email: gemeinde@gebsattel.de   
Homepage:  www.gebsattel.de und www.vg-rothenburg.de  
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Redaktionsschluss für die Ausgabe 04-2026 ist der 23.03.2026. Mitteilungen an 
gemeinde@gebsattel.de!  

Bekanntmachungen 

Nächste Gemeinderatssitzung 2026 (Änderungen möglich!)  voraussichtlich: 23.03.2026 
 
Funkalarmierung der Freiwilligen Feuerwehren im Jahr 2026 
Der Probealarm wird jeweils zwischen 11.05 Uhr und 11.20 Uhr ausgelöst in den Ortsteilen Gebsattel, Bockenfeld u. 
Kirnberg, und zwar am:  28.03.2026 
 
Manöver und Übungen der US-Streitkräfte 
Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen 
Zeitraum: 02.03.2026 - 30.03.2026 Besonderheiten: keine 
 
Bekanntmachung zur Wertermittlung der Grundstücke 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, sehr geehrte Damen und Herren, 
im Flurneuordnungsverfahren Gebsattel 2 ist die Neueinteilung der Flurstücke für das Jahr 2028 vorgesehen. Als 
oberster Grundsatz gilt hierbei, dass jeder Teilnehmer für seine eingelegten Grundstücke wertgleich in Land 
abzufinden ist. Um die Wertgleichheit zwischen den eingelegten Grundstücken und deren Abfindung gewährleisten zu 
können, ist eine Wertermittlung erforderlich. Diese findet voraussichtlich ab dem 08.04.2026, mit Aufstellung der 
Mustergründe und in den darauffolgenden Wochen mit der Wertermittlung im Felde statt. 
Die örtlichen Vorstände, welchen die Durchführung der Wertermittlung obliegt, verstärken sich hierzu um drei 
landwirtschaftliche Sachverständige. Nachdem es erforderlich sein wird, alle landwirtschaftlich genutzten Grundstücke 
im Verfahrensgebiet zu betreten und Bodenproben zu entnehmen, weisen wir auf das Betretungsrecht nach § 35 
FlurbG hin und bitten um Verständnis für etwaig entstehende Schäden, welche wir natürlich so gering wie möglich 
halten wollen. 
Zur Unterstützung des Vorstandes bei den Grabungsarbeiten werden zusätzlich Helfer benötigt. Wir bitten daher um 
Ihre aktive Mithilfe an den Wertermittlungsarbeiten. Bei Interesse wenden Sie sich an das örtlich beauftragte 
Vorstandsmitglied, Herrn Martin Schott, oder direkt an den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft unter den 
nachfolgenden Kontaktdaten. 
Kontaktdaten:  Telefon unter: 0981-591235 oder -591308  
     E-Mail unter: claus.schreiber@ale-mfr.bayern.de 
 
Neue Bürokraft in der Gemeindekanzlei 
Wir freuen uns sehr, Frau Konstanze Hörber als neue Bürokraft in unserer Gemeindekanzlei begrüßen zu dürfen. 
Frau Hörber ist 36 Jahre alt, verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in Gebsattel. 
Sie unterstützt unsere Gemeinde seit Kurzem für 3 Stunden pro Woche in der Kanzlei. Hauptberuflich ist sie in einem 
20-Stunden-Job im Qualitätsmanagement tätig und dort für die Reklamationsbearbeitung zuständig. 
Wir freuen uns über die wertvolle Unterstützung und auf eine gute Zusammenarbeit. 

Aktuelle Termine für März 2026 

 
 

Abfallentsorgung (Beitrag zum Umweltschutz): 
 
Bitte rechtzeitiges Bereitstellen von Abfallbehältern/-säcken ab 6.00 Uhr morgens.  
Es kann keine Nachleerung erfolgen, wenn die Behälter/Säcke verspätet bereitgestellt werden. Bitte 
haben Sie hierfür Verständnis.  
Da der Landkreis Ansbach sich kurzfristige Änderungen der Abfuhrtermine vorbehält, ist es 
ratsam, vor der Leerung der Tonnen auf die Homepage des Landratsamtes Ansbach oder in 
die Abfall-App zu schauen.  
 

MRZ Uhrzeit Was Wer Wo

01. Mrz Pfarrgemeinderatswahl St. Laurentius St. Laurentius

07. Mrz 19.00 Jahreshauptversammlung FFW Gebsattel Gasthaus Lamm

19. Mrz 19.30 Jagdgenossenschaft Kirnberg JHV Kirnberg Gasthaus Zur Linde

21. Mrz 20.00 MVG Rockabend MVG Gebsattel e.V. Gewölbe 

28. Mrz 19.00 Jagdgenossenschaft Bockenfeld JHV Bockenfeld Dorfgemei. Bockenfeld
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Leerung der Restmülltonnen 04.03.2026, 18.03.2026, 01.04.2026, 15.04.2026 

Leerung der braunen Biotonnen 11.03.2026, 25.03.2026, 09.04.2026, 22.04.2026 

Leerung der Altpapiertonnen 10.03.2026, 10.04.2026, 11.05.2026, 12.06.2026 

Leerung der gelben Säcke 11.03.2026, 09.04.2026, 06.05.2026, 03.06.2026                  

Mobile 
Problemmüllabfallsammlung 

18.09.2026 am Wertstoffhof 08.00 – 08.45 Uhr 

 
 

Mitteilungen der Vereine, Kirchengemeinden und Organisationen      

Einladung zur Jagdversammlung Kirnberg 
Die Jagdgenossenschaft Kirnberg lädt alle Jagdgenossen zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 
19.03.2026 um 19.30 Uhr ins Gasthaus "Zur Linde" ein.  
Tagesordnungspunkte:  
1. Begrüßung, 2. Verlesung Protokoll, 3. Tätigkeitsbericht, 4. Kassenbericht, 5. Bericht der Kassenprüfer und 
Entlastung, 6. Verwendung Jagdpacht, 7. Beschlussfassung Abschlussplanfreiheit, 8. Wünsche und Anträge.  
Der Jagdvorstand 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 FFW Gebsattel 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
hiermit laden wir Sie herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung unserer Gemeinde ein. 
Diese findet am Samstag, 7. März ab 19.00 Uhr im Gasthaus Lamm statt. 
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Jahresrückblick, aktuelle Projekte sowie ein Ausblick auf kommende 
Vorhaben. 
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und einen konstruktiven Austausch. 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 der Dorfgemeinschaft Bockenfeld e.V. 
Liebe Mitglieder, 
wir laden Sie herzlich zu unserer diesjährigen ordentlichen Jahreshauptversammlung mit gemeinsamem Abendessen 
ein. Diese findet am Samstag, 21. März ab 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bockenfeld statt. 
Tagesordnungspunkte:  
1. Begrüßung, 2. Jahresrückblich 2025, 3. Kassenprüfbericht, 4. Entlastung des Vorstandes, 5. Vorstellung der 
Planungen für 2026, 6. Wünsche und Anträge 
Viele Grüße von der Vorstandschaft 
 
Einladung zur  Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Bockenfeld am Samstag 
28.03.2026 um 19 Uhr ins DGH Bockenfeld 
Tagesordnungspunkte:  
1. Begrüßung und Jahresrückblick, 2. Protokollangelegenheiten, 3. Kassenbericht, 4. Entlastung des Jagdvorstandes 
und der Kassenprüfer, 5. Aufnahme eines Mitpächters, 6. Verwendung des Reinertrages für 2026/2027, 7. Wünsche 
und Anträge 
Der Jagdvorstand 
 
Die Fernwasserversorgung Franken feiert ihr 75. Jubiläum 
Lieber Bürgerinnen und Bürger, wir laden Sie herzlich im Rahmen unseres 75. Jubiläums  
zu den Tagen der offenen Tür ein: 
Sonntag, 22. März 2026, Wasserwerk Sulzfeld 
Sonntag, 19. April 2026, Wasserwerk Uehlfeld 
Sonntag, 26. April 2026, Wasserwerk Haslach 
Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Tag mit Führungen durchs Wasserwerk; kinderfreundlichen Angebo-
ten und Informationsstände rund um das Thema Wasser. Eine Bewirtung erfolgt durch ortsansässige Vereine. Bitte 
beachten Sie, dass die Führungen durch das Wasserwerk nur mit begrenzter Teilnehmerzahl und mit einer  
Anmeldung vor Ort möglich sind. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.fernwasserversorgung-franken.de .  
Wir freuen uns, Sie in unseren Wasserwerken begrüßen zu dürfen.  
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Einladung zum Kinoabend: Kirschblüten Hanami 
ein Film von Doris Dörrie 
Freitag, 13. März 2026 
Beginn: 19 Uhr, Einlass: ab 18 Uhr im Campus Rothenburg, Hornburgweg 26 
 
 
Der Naturpark Frankenhöhe e.V. stellt zum 01.05.2026, zunächst befristet bis 31.04.2028, 
eine/n Naturpark-Ranger/in in Teilzeit (20 Std./Woche) ein.  
 

 Naturpark-Ranger/in  
Teilzeitstelle (dies entspricht 20 Std./Woche)  
 
1. Aufgabenbereiche  
Wir bieten ein vielseitiges Aufgabenfeld:  
 Mitarbeit und Durchführung von Angeboten im Projekt „Naturparkschulen“, u.a. Vorbereitung und Durchführung von 
Naturerlebnisangeboten für Schulklassen  
 Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zur Besucherlenkung  
 Beratung von Erholungssuchenden, Sportler/innen und weiteren Freizeitnutzer/innen zu naturschutzfachlichen Fra-
gen und zum Aufenthalt in der Natur im Sinne eines naturverträglichen Landschaftserlebens  
 Öffentlichkeitsarbeit und Organisation sowie Betreuung von Infoständen auf Märkten, Messen, Veranstaltungen etc.  
 Mitarbeit in den Naturschutzprojekten des Naturparks, u.a. Einarbeitung von Ehrenamtlichen und Abstimmung von 
Schutzmaßnahmen  
 Intensive Zusammenarbeit mit Kommunen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Naturschutz- und Tourismusakteuren 
und weiteren Verbänden im Gebiet des Naturparks  
 
Insbesondere die beiden folgenden Punkte werden in Ihren Aufgabenbereich fallen:  
 Entwicklung und Umsetzung modellhafter Naturerlebnisangebote mit Schwerpunktsetzung auf der biologischen 
Vielfalt, u.a. im Rahmen von Führungen, Vorträgen, inklusive geeigneter Öffentlichkeitsarbeit  
 Ausstattung und Markierung von Wanderwegen, in enger Abstimmung mit den ehrenamtlichen Wegemarkierern 
des Naturparks  
Der Dienstort ist das Infozentrum des Naturparks in Colmberg.  
 
2. Wir erwarten…  
 Ein abgeschlossenes Studium (Bachelorabschluss oder Diplom-Ingenieur (FH) einer einschlägigen Fachrichtung 
(z.B. Biologie, Geographie, Landschaftsökologie, Landschaftspflege, Umweltpädagogik etc.) oder einen einschlägigen 
Ausbildungsberuf (z.B. Landwirt/in, Forstwirt/in etc.) mit relevanter Berufserfahrung.  
 Kommunikationsfähigkeit und einen guten Umgang mit Konfliktsituationen zwischen unterschiedlichen Akteuren 
und Interessensgemeinschaften  
 Gute Kenntnisse von Flora und Fauna, umfangreiche Grundkenntnisse zur Landschaftsökologie, Landnutzung, Kul-
tur- und Naturlandschaften  
 Grundlegende GIS-Kenntnisse und die Bereitschaft, sich weiteres Wissen anzueignen  
 Grundlegende handwerkliche Fähigkeiten  
 Führerschein Klasse B sowie die Bereitschaft, den privaten PKW gegen Fahrtkostenvergütung dienstlich einzuset-
zen.  
 Die Bereitschaft, auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten zu arbeiten sowie die Bereitschaft, rund 60% der Ar-
beitszeit mit Bürotätigkeiten auszufüllen.  
 Von Vorteil ist eine erfolgreich abgeschlossene Fortbildung zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger (GNL).  
 
3. Wir bieten…  
 Eine Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Kommunen), EG 9  
 Verantwortungsvolle Aufgaben mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten  
 Arbeiten in einem landschaftlich ansprechenden Umfeld  
 Ein hoch motiviertes, positives Team  
 Austauschmöglichkeiten mit Ranger/innen bayernweit  
 
Bitte senden Sie eine aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 31.03.2026 an:  
krauthahn@naturpark-frankenhoehe.de  
Ansprechpartner: Benjamin Krauthahn, 0151 505 872 83 
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Berufsbegleitend studieren am Kunststoffcampus Weißenburg 
„Angewandte Kunststofftechnik (AKT)“ 
bildet Ingenieurinnen und Ingenieure praxisnah für vielseitige Fach- und Führungsaufgaben in der Kunststoffindustrie 
aus. 
„Strategisches Management (SMA)“ vermittelt Wissen und Methoden für eine nachhaltige Unternehmensführung 
auf höchstem Niveau. 
Zielgruppen 
Techniker, Meister oder einschlägig qualifizierte Berufstätige (auch ohne Abitur möglich) 
Kontakt, Infos und Termine 
akt@hs-ansbach.de, www.hs-ansbach.de/akt 
sma@hs-ansbach.de, www.hs-ansbach.de/sma 
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Ihre Chance - Quereinstieg in Kindertagesstätten 
Der Bedarf an pädagogischen Fachkräften wächst und der Quereinstieg bietet attraktive Chancen. Interessierte haben 
jetzt die Möglichkeit, sich über die Ausbildung zum/zur Kinderpfleger/in zu informieren. 
Bei den Infoveranstaltungen der Kolping-Akademie erhalten Sie einen Überblick über die Ausbildung, 
Voraussetzungen und Beschäftigungsmöglichkeiten im Kindergarten. 
Melden Sie sich zu den Infoterminen am 26.03. um 15:00 Uhr (online), am 16.04. um 09:00 Uhr (BIZ Ansbach), am 
22.05. um 10:00 Uhr (online) oder am 17.06. um 16:00 Uhr (online) an und erfahren mehr über die Ausbildung. 
Kontakt Kolping-Akademie: 
Telefon: 0951/519470 
Mail: akademie@kolpingbildung.de 
Internet: www.kolpingbildung.d 
 
Abschlussorientierte Qualifizierungen für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen 
In den Kolping-Bildungszentren finden wieder anerkannte Qualifizierungen im Bereich frühkindliche Bildung statt: Der 
„Vorbereitungskurs auf die Externen Prüfung staatl. gepr. Kinderpfleger/in“ startet im Oktober in Ansbach. Auch die 
Qualifizierungen zur „Assistenzkraft“ und „Ergänzungskraft“ nach dem Konzept des Sozialministeriums finden weiter-
hin statt (Neustadt/Aisch und Bamberg). Alle Bildungsangebote können unter bestimmten Voraussetzungen durch 
einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit gefördert werden. Melden Sie sich für die (Online-)Infoveranstaltungen 
an und lassen Sie sich individuell beraten (zu Voraussetzungen und Förderung). 
Kontakt Kolping-Akademie: 
Telefon: 0951/519470 
Mail: akademie@kolpingbildung.de 
Internet: www.kolpingbildung.de 
 
 
Abschlussorientierte Qualifizierungen für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen 
Im Kolping-Bildungszentrum Ansbach beginnt im Sommer und im Herbst wieder die anerkannte Qualifizierung zur 
„Fachkraft in bayerischen Kindertageseinrichtungen“ nach dem Konzept des Sozialministeriums. Die Bildungsange-
bote können unter bestimmten Voraussetzungen durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit gefördert wer-
den. Melden Sie sich für die (Online-) Infoveranstaltungen an und lassen Sie sich individuell beraten (zu Vorausset-
zungen und Förderung). 
Kontakt Kolping-Akademie: 
Telefon: 0951/519470 
Mail: akademie@kolpingbildung.de 
Internet: www.kolpingbildung.de 
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Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten Grundkurs – Industrie oder branchenübergreifend 
Der Kurs wendet sich an alle, die keine ausgebildeten Elektrofachkräfte sind, die aber einfache Arbeiten an elektri-
schen Betriebsmitteln vornehmen wollen. 
Sie werden umfassend auf die Gefahrenquellen beim Umgang mit elektrischem Strom hingewiesen und wissen, wel-
che Maßnahmen bei Stromunfällen 
einzuleiten sind. Ein Abschlusstest gewährleistet, dass Sie als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten gemäß den 
Vorschriften der Berufsgenossenschaft 
(DGUV Vorschrift 3 / DGUV-G 303-001) anerkannt sind. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. 
Vollzeit:              23.03. – 02.04.2026 
Nähere Informationen unter: 
etz Aalen Tel.: 07361 88 09 457 
www.etz-aalen.de 
 
 
Mobilität im Alter – Erfahrungsaustausch E-Bike 
Mobil bleiben – auch im Alter – das ist für viele ein wichtiges Anliegen. Immer mehr Menschen entdecken dabei das 
E-Bike als hilfreiche Unterstützung im Alltag und in der Freizeit. 
Die Gemeinde Neusitz lädt zu einem offenen Erfahrungsaustausch mit Helmut Huprich von der Gebietsverkehrswacht 
rund um das Thema E-Bike im Alter. 
In gemütlicher Runde möchten wir am 24.02.2026 von 10 bis 12 Uhr im Rathauskeller in Neusitz Erfahrungen teilen, 
Fragen stellen, Tipps weitergeben und über Chancen sowie mögliche Herausforderungen sprechen. 
Im April / Mai 2026 wird ein praktischer Teil mit unseren E-Bikes erfolgen. 
Eingeladen sind alle Interessierten – egal ob Sie bereits E-Bike fahren, darüber nachdenken oder sich einfach infor-
mieren möchten. 
Bitte melden Sie sich bei Edith Vogel per Mail (h.h.vogel@t-online.de) oder Telefon (0171/4417449) an. 
Kurzentschlossene sind natürlich auch willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Wir freuen uns auf einen lebendigen Austausch und auf Ihr Kommen! 
 
 
Freizeiten für Alleinerziehende 2026 
Die Lebenssituation Alleinerziehender ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. 
Der Alltag kostet viel Kraft. Da tut eine Erholungszeit gut: Weg von zu Hause, sich um fast 
nichts kümmern müssen, Zeit für sich und die Kinder haben und ein wenig ausspannen – 
das alles können Sie bei einer Freizeit der Caritas. 
Gegenseitigen Austausch, Gemeinschaft und viele Erlebnisse in der Natur können Sie 
erleben vom 30.05. – 05.06.2026 in Feldberg/Falkau im Schwarzwald und vom 08.08. – 
15.08.2026 in Lambach im Bayerischen Wald. 
Auch Männer sind bei unseren Freizeiten herzlich willkommen. 
Wir laden Sie ein. Fahren Sie mit! 
Nähere Informationen über Kosten, Zuschussmöglichkeiten und Flyer erhalten Sie unter der 
Tel.-Nr. 09825/923880 oder www.caritas-freizeiten.de oder kreisstelle@caritas-herrieden.de 
 
 

„Aus dem Landkreis Ansbach“  
 

Nachfolgend finden Sie Informationen vom Landratsamt! 
 
Beratungsstelle Inklusion im Landkreis und in der Stadt Ans-
bach 
Ihr Vorschulkind/Schulkind braucht Unterstützung, um erfolgreich lernen zu können? Sie als Eltern sind 
sich unsicher, welche Angebote der Förderung es im schulischen Rahmen gibt? 
Was sind unsere Möglichkeiten und Rechte? Was ist eine Schulbegleitung? Die Beratungsstelle Inklusion 
am staatlichen Schulamt Ansbach bietet Eltern, aber auch Lehrkräften, Hilfe bei der Entscheidungsfindung. 
Ratsuchende können sich hier im geschützten Rahmen kostenfrei über mögliche Lernorte und alle damit 
zusammenhängenden Fragen informieren. Lehrkräfte aus Regel- und Förderschule beraten im Team. Auch 
im weiteren Verlauf unterstützt die Beratungsstelle bei der Umsetzung der inklusiven Beschulung, wenn 
dies gewünscht wird. 
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, Frau Rohmer und Frau Göppel, sind per Email: inklu-
sion@landratsamt-ansbach.de oder telefonisch (montags von 11.00 Uhr-14.00 Uhr) 0981/4689033 für Rat-
suchende erreichbar. 
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Ausstellung „Ich bin…“ in Dinkelsbühl 
Die Ausstellung „Ich bin…“ wird ab 17.03.2026 in Dinkelsbühl zu sehen sein. 
Sie zeigt Bilder von Sternenkindern, also von Kindern, die kurz vor, während oder nach der Entbindung ver-
storben sind. Die Ausstellung lädt dazu ein, sich auf besondere Art und Weise mit diesem Thema ausei-
nanderzusetzen. 
Termin: 17.03.2026 – 30.03.2026 – Die Veranstaltung ist kostenlos zugänglich. 
Öffnungszeiten: 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
am 21.03. und 22.03. von 10:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Kunstgewölbe Spitalhof Dinkelsbühl, Dr.-Martin-Luther-Str. 6 
Auftaktveranstaltung: 
19.03.2026 um 16:00 Uhr im Kunstgewölbe/Konzertsaal des Spitalhofs in Dinkelsbühl 
mit Impulsvortrag der Hebamme Christine Maek und Vortrag eines Sternenkinderfotografen. 
Auf Ihr Kommen freut sich die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen am Land-
ratsamt Ansbach, Gesundheitsamt. Kontakt: 0981/468-7802 oder gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ans-
bach.de 
 
 
Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern 
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und Sonnwendfeuerplätzen zur  
Pflege des Brauchtums fällt nicht in den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behördlichen Erlaubnis zum 
Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf es deshalb nicht.  
Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht 
vor 18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24.00 Uhr vollständig abgebrannt oder gelöscht sein. 
Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen  
solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu beachten:  
1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigmaterial verwendet werden.  
Zum Anzünden des Feuers dürfen keine Brandbeschleuniger genutzt werden. Zuwiderhandlungen können als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € 
geahndet werden. Die Brennmaterialien dürfen frühestens zwei Wochen vor dem Abbrenntag angeliefert werden. 
2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegetationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist darauf zu 
achten, dass sich in der näheren Umgebung keine  
geschützten Biotope befinden.  
3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern und Vögeln eine willkommene Deckung, Behausung so-
wie je nach Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit.  
Reisig- und Holzmaterial darf deshalb erst unmittelbar vor dem Abbrennen zusammengetragen und aufgeschichtet 
werden. Reisighaufen, die bereits längere Zeit liegen, sind  
vor dem Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind schonend in einen neuen und sicheren Unter-
schlupf zu bringen.  
4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen (§ 3 Abs.1 Verordnung über  
die Verhütung von Bränden – VVB –). Zudem ist das Verbrennen nur außerhalb der im  
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 4 Satz 1 Nr. 2  
Bayerische Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV). In diesem Zusammenhang wird auch  
auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 PflAbfV hingewiesen. 
Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Entfernungen eingehalten  
werden:  
- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG)  
- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1, Satz 2 VVB)  
- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen  
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVB)  
- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VVB).  
Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 m davon  
eine offene Feuerstätte zu errichten oder zu betreiben, bedarf der Erlaubnis durch die  
Untere Forstbehörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im Einvernehmen mit dem Landrats-
amt Ansbach (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG).  
Bei geringeren Entfernungen als 100 m von leicht entzündbaren Stoffen und 5 m von  
Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren  
Seite 2 von 2 
Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Gemeindeverwaltung (§ 25  
VVB) erforderlich. 
Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonnwendfeuers zu unterlassen.  
Darüber hinaus ist Feuer bei starkem Wind zu löschen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2  
VVB). Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. 
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5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der Brennmaterialien unverzüglich  
zu beseitigen und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat über  
Deponien der Deponieklasse I – DK I – (z.B. Müllumladestation und Deponie Im Dienstfeld, 91589 Aurach) zu erfol-
gen.  
6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Gemeindeverwaltung anzumelden (Einwilligung des Grund-
stückseigentümers muss vorliegen).  
7. Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen (z.B. Befreiung für  
Landschaftsschutzgebiete). Soweit während des Abbrennens des Osterfeuers alkoholische Getränke zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht werden, ist hierfür eine Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) rechtzeitig bei der 
Gemeinde zu beantragen. Sollen ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen verkauft werden,  
ist dies dem zuständigen Lebensmittelkontrolleur des Landratsamtes Ansbach anzuzeigen.  
8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich bekanntzumachen.  
9. Hinweise: 
a) Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers (Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten kann eine Straf-
tat darstellen, die nach §§ 306 ff. StGB mit bis  
zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann.  
b) Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim vorzeitigen Abbrennen des Oster- bzw. Sonnwendfeuers) wer-
den dem Verursacher in Rechnung gestellt.  
Ansbach, 29.01.2026 
LANDRATSAMT ANSBACH  
Gez. 
Dr. Jürgen Ludwig  
Landrat 
  
 

Dein Tag, Dein Weg! – Girls’Day und Boys’Day  
am 23. April 2026 Teilnehmende Unternehmen und Jugendliche gesucht! 

Unter dem Motto „Dein Tag, Dein Weg!“ finden die bundesweiten Aktionstage am Donnerstag, 23. April 2026, statt 
und eröffnen Jugendlichen klischeefreie Einblicke in Berufe. Unternehmen und Einrichtungen können ab sofort Ange-
bote für den Girls’Day und den Boys’Day 2026 auf der jeweiligen Homepage einstellen – und Jugendliche sich bereits 
anmelden. 
Der Girls’Day und der Boys’Day richten den Blick bewusst auf Berufsfelder, die Jugendliche bei ihrer Wahl oft aus-
blenden. Am Girls’Day lernen Teilnehmende unter anderem Berufe und Studiengänge aus Technik, IT, Handwerk 
oder Naturwissenschaften kennen. Der Boys’Day eröffnet Einblicke in soziale, erzieherische, pflegerische und dienst-
leistungsorientierte Tätigkeiten. Ziel ist eine Berufs- und Studienwahl, die sich an Interessen und Stärken orientiert – 
nicht an Rollenbildern. 
Mit ihrer Teilnahme öffnen Unternehmen und Einrichtungen jungen Menschen frühzeitig Türen. Sie machen Berufsbe-
reiche sichtbar, die häufig noch geschlechtsspezifischen Stereotypen unterliegen und kommen selbst frühzeitig mit 
ihren Fachkräften der Zukunft ins Gespräch. Der Aktionstag bietet die Möglichkeit, Jugendlichen einen realistischen 
Einblick in den Arbeitsalltag zu geben und Interesse für eigene Ausbildungswege zu wecken. 
Unternehmen und Einrichtungen können ihre Angebote auf den Aktionslandkarten unter www.girls-
day.de und www.boys-day.de eintragen. Jugendliche können dort veröffentlichte Angebote finden und direkt buchen. 
 Die Angebote richten sich an alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität. Entscheidend sind 
Neugier und Interesse – alle sind eingeladen, passende Angebote kennenzulernen und auszuwählen. 
 Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund um die Aktionstage für den Landkreis Ansbach: 
Christine Baez Delgado, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg, Tel. 0981-
182360, 
ansbach-weissenburg.bca@arbeitsagentur.de. 
Tanja Peipp, Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Ansbach, 
Tel. 0981-4681040, tanja.peipp@landratsamt-ansbach.de 
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Weidehaltung - gut für Natur und Tier                                                                    
Frankenhöhe-Lamm 
Die Weidehaltung ist eine besonders artgerechte und nachhaltige Form der Nutztierhaltung. Sie erfolgt im Einklang 
mit der Natur und bringt große Vorteile für Tiere, Landschaft und Klima. Bewegung an der fri-
schen Luft stärkt die Tiergesundheit, die Weiden bleiben gepflegt, sind wichtig fürs Klima als 
Kohlenstoffspeicher und die Artenvielfalt nimmt zu – und ganz nebenbei entsteht hochwertiges 
Fleisch aus natürlicher Fütterung. 
Auf der Frankenhöhe hat die traditionelle Weidehaltung einen besonderen Stellenwert: Vom 
Frühjahr bis in den Herbst ziehen die Schafe über die offenen Flächen, und selbst im milden 
Winter sind sie noch in den Talauen unterwegs. So entsteht eine naturnahe Tierhaltung, wie sie 
ursprünglicher kaum sein könnte. 
Genuss mit gutem Gewissen 
Wer Weidefleisch genießt, kann das also mit bestem Gewissen tun. Mit dem Genuss von Frankenhöhe-Lamm wird 
die Weidehaltung mit all ihren positiven Effekten auf der Frankenhöhe unterstützt. 
Jetzt ist Lammsaison: in den Aktionswochen vom 13. März bis 12. April 2026 verwöhnen Gastronomen, Bauernlä-
den und Metzgereien auf der Frankenhöhe wieder mit Spezialitäten vom Frankenhöhe-Lamm! 
Infos und Adressen: www.frankenhoehe-lamm.de. 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach  
Kostenfreie, praxisnahe Kursangebote im Februar/März rund um die Ernährung und Bewegung für Familien 
mit Kindern von 0-3 Jahren und deren Betreuungspersonen.  
Wir treffen uns via Onlinekonferenz oder in der Landwirtschaftsschule in Dinkelsbühl oder Ansbach  
Dinkelsbühl Referentin Magdalena Wäger (Diätassistentin für Kinderernährung)  
23.03.26 Online Vortrag Das beste Essen für Kleinkinder 19.00-20.30 Uhr  
Ansbach Referentin Anja Eckert (Fachlehrerin Ernährung und Gestaltung)  
14.03.26 Praxiskurs Schnelle Gerichte für Kleinkinder Präsenz Landwirtschaftsschule Ansbach 9:00 – 12:00 Uhr  
27.03.26 Online Praxiskurs Vegetarische Gerichte für Kleinkinder 15.00 - 18.00 Uhr  
31.03.26 Praxiskurs Kinder an die Töpfe Präsenz Landwirtschaftsschule Ansbach 9.00 - 12.00 Uhr 
 

„Außensprechtage der Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach in Rothenburg  
Die Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach führt auch 2026 wieder eine kostenlose, individuelle, 
trägerunabhängige Pflegeberatung für Pflegebedürftige und deren Angehörigen bei Außensprechtagen in Rothenburg 
durch.  
Die Sprechtage der Pflegeberatungsstelle finden an den folgenden Terminen jeweils zwischen 8:00 Uhr und 12:00 
Uhr im Beratungszimmer im Erdgeschoss des Bürgerbüros, Grüner Markt 1 in Rothenburg statt:  
Fr., 27.03.2026 – Fr., 24.04.2026 - Fr., 19.06.2026 
Neben der Abklärung des persönlichen Hilfebedarfs durch den Pflegeberater erhalten Sie Beratung über die 
Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung, die Finanzierung der Pflege, das Bayerische Landespflegegeld sowie 
der Ausgestaltung der Pflege und Betreuung im ambulanten, teilstationären oder stationären Bereich.  
Um eine vorherige Terminvereinbarung mit dem Team der Pflegeberatung wird gebeten. Unter der Telefonnummer 
0981/468-5222 steht Ihnen Frau Wellhöfer für den nordöstlichen Teil des Landreises zur Verfügung. Herrn Lechler, 
zuständig für den südwestlichen Landkreis sowie Rothenburg und Umgebung, erreichen Sie unter der Telefonnummer 
0981/468-5220. Es können telefonisch ebenso Termine für Hausbesuche oder Beratungsbesuche für 
Pflegegeldempfänger abgesprochen werden.“  

 
Musikorganisationen im Landkreis Ansbach: Zuschüsse für die Jugendarbeit für das Jahr 
2026 beantragen 
Der Landkreis Ansbach fördert Musikorganisationen im Landkreis Ansbach mit einem Zuschuss für die qualifizierte 
musikalische Ausbildung der Jugend. Unterstützt werden Musikorganisationen, die Mitglied im Nordbayerischen Mu-
sikbund e.V., im Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern oder im Fränkischen SängerBund e.V. sind. 
Die Antragsunterlagen für das Jahr 2026 können bis spätestens 1. März 2026 unter Angabe der Anzahl der Kinder 
und Jugendlichen zum Stichtag 1. Oktober 2025 beim Landratsamt Ansbach, Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach, 
eingereicht werden. 
Weitere Informationen zu den Richtlinien und Antragsunterlagen finden Sie auf der Internetseite des Landkreises Ans-
bach im Bereich Förderungen unter www.landkreis-ansbach.de/Landratsamt/Formulare/Formulare-und-Anträge/.  
Bei Fragen hilft Ihnen das Sachgebiet Finanzen des Landratsamts unter der Telefonnummer 0981/468-1076 gerne 
weiter. 
 
 


